
Individuel Ie Schwerstbehi ndertenbetr€uung - ISB -
Arbeitgebermodell
Hinweise und Tipps

zuf
UmseEung der Kostenzusage und SpiEabrcchnung (anhand eines Beispiels)

A)Ermittlung des Hilfebedarfs durch den Behindertenhilfefachdienst (Gruppe 360) im Rah-
men eines Hausbesuchs

Durch die Mitarbeiter der Gruppe 360 wird der Hilfebedarf des Leistungsempfängers (LE) festgestellt.

Beispiel:

9 Stunden täglich,
Nachtbereitschaft 7 Std. x 50 % 3,5 Stunden

Monatlich besteht folgender Hilfebedarf:

I Std./tägl. x 30,4 Tage = 273,6 Stunden pro Monat

Nachtbereitschaft 50 % = 7 Std. x 50 o/o = 3,5 Std. x 30,4 Tage = 1 06,4 Std.
(Anmerkung: Erläuterung der Nachtbereitschaft folgt extra)
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B) Ermittlun g des fi nanziellen Aufrvands des Hilfebettarfs mi!-iliniJobs :
273,6 Std./Monat x g,0O Euro

Nachtbereitschaft 50 %
106,4 Std/Monat. x g,00 Euro

Zwischensumme:

2.462.40 Euto

Plus AG-Anteil 14,27 o/o für
Sozialversicherung (Mini-Job-Zentrale)

Zwischensumme:

Plus 17 % Pauschale
fürUrlaub=9%
Krankengeld = I % = 312,64 Euro
abzüglich 80 % Lohnfortzahlung

Summe llini-.Jobs:

957.60 Euro

3.420,00 Euro

488.03 Euro

3.908,03 Euro

351,72 Euro

62,53 Euro

4.322.28 Euro



'  -7 '

C)Ermittlung des finanziellen Aufrrands des Hilfebedarfs mit Vollzeitkraft und MiniJobs:

Assistenz Vollzeit
Arbeitszeit pro Woche 40 Stunden, im Durchschnitt 22 Tage pro Monat

lch habe hier 8 Stunden täglich an 5 Arbeitstagen berücksichtigt, d.h. dass durch die Mini-Jobs noch 1 Stun-
de täglich sowie die übrigen 2 Wochentage und die Nachtbereitschaft mit 3,5 Stunden abzudecken sind. Soll-
te sich in der Stundenzuordnung Ganzstagskraft und der Mini-Jobs etwas anderes ergeben ist die Abrech-
nung im Rahmen der Spitzabrechnung und eine Anpassung vorzunehmen. Für die sozialversicherungsrecht-
lichen Kosten des Arbeitgebers habe ich folgende Prozentsätze zugrunde gelegt (sind an die aktuellen und
tatsächlich zu zahlenden Beiträge anzupassen):

- Krankenversicherung = 14,9 %
- Pflegeversicherung = 1,7O o/o
- Rentenversicherung = 19,9 %
- Arbeitslosenversicherung = 4,2 oÄ

Summe 40,70 o/o, davon anteilig AG = 20,35 %

Ausgleich der AG-Aufi/vendungen bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit = 1,6 %
Ausgleich der AG-Aufirvendungen für Mutterschaftsleistungen 0,04 %

Summe insgesamt Ac-Anteil = 21,99 oÄ
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8 Std./ tägl .  x 1 1,50 Euro x22Tage

Plus 17 % Pauschale
fürUrlaub=9%
Krankengeld = I % = 161,92 Euro
abzüglich 80 o/o Lohnfortzahlung

Zwischensumme:

Plus AG-Anteil Sozialversicherung
(KV, PV, Rente, Arbeitslosenvers.)
insgesamt 21,99 %

Zwischensumme:

Plus Berufsgenossenschaft
(250 €JJahr : 12 Monate)

Summe Ganztagskraft:

2.024.OO Euro

182,16 Euro

32.38 Euro

2.238,ilEuro

492.25 Euto

2.730,79 Euro

20,83 Euro

2.751.62 Euro
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Berechnung für die üiniJobs:

1 Std.itägl. x 9,00 Euro x 22 Tage
9 Std.itägl. x 9,00 Euro x 8.4 Taqe

30,4 Tage

Summe Mini-Jobs
Summe Assistenz ganZags

Gesamtkosten:

3,5 Std/tägl. Nachtb.x 9,00 Euro x 30,4 Tage 957,60 Euro

Zwischensumme: 1.836,00 Euro

Plus AG-Anteil 14,27 o/o fur
Sozialversicherung (Mini-Job-Zentrale) 262,00 Euro

Zwischensumme: 2.098,00 Euro

Plus 17 o/o Pauschale
für Urlaub = 9 o/o 188,82 Euro
Krankengeld = 8 o/o = 167 ,84 Euro
abzüglich 80 % Lohnfortzahlung 33,57 Euro

Summe MiniJobs: 2.gmAg|E!üe

198,00 Euro
680,40 Euro

2.32O,49 Euro
2.7 51 .62 Euto

5.072.11 Euro
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D)Darstellung der Finanzierung des Hilfebedarts:

Zur Finanzierung des Hilfebedarfs sind zunächst vonangige Leistungsträger (2.8. pflegekasse) bzw. Ein-kommen des LE einzusetzen.

Mini-Job

Finanzieller Aufrvand für die Eöringung des Hilfebedarfs 4.522.2g Euro

675,00 Euro

0.00 Euro

3.647.28 Euro

VollzeiUMini-Job

5.O72,11 Euro

675,00 Euro

0.00 Euro

4.397.{t Euro

Abzüglich der Leistungen der pflegekasse

Abzüglich Eigenanteil:

Monaflicher Abschlag LWL

6
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E)zusätzliche Leistungen des LWL im Rahmens des AG-illodells:

Ferner übernimml del LWL die Kosten liir bis zu 15 Beratungsstunden in der Einstiegs- oder übergansphase in das Arbeitge-
bermodell. Die Beratundsstunde wird wie die Fachleistungssiunde im Ambutant Betröuten Wotrneriueriutet 1atiu"rr, siirj-i".
ro ).
Die Beratungsstunden sind allerdings nachzuweisen und dem LWL direkt in Rechnung zu stellen.

Die Leistung umfasst alle Unterstützungen des AG-Modells bis zur selbstständigen Durchführung durch den behinderten Men-
schen. Dazu gehören insbesondere:

1. Vorstellung der Grundzüge des AG-Modells und entsprechend eualifizierung des LE

2 Erstellung des Arbeitsvertrages/der Aöeitsverträge zusammen mit dem LE und Begleitung der Vertragsverhandlungen bis
zum Abschluss.

5.

Vermittlung geeigneterAssistenten bzw. Pflegekräfte

Unterstützung des LE bei der erstmaligen Anmeldung von Assislenzkräften zur Sozial- und Unfallversicherung sowie bei
den erstmaligen Abrechnungen der Beiträge und Steuern.

Unterstützung des LE bei der Realisierung seiner sozialhilferechllichen Ansprüche bei der Zusammenarbeit mit dem LWL
sowie bei den erstmaligen Spitzabrechnungen.

zusätzlich zahlt der LWL eine Aufi^randsentschädigung in pauschalierter Form. Die Aufu/andsentschädigung in Höhe von gO,OO
Eüro monatlichisli"B:ftit Fahrtkoslen oder Eintrittlgeldereiner Begleitperson, Fortbildungs- und Quatiözjeängskosten, Kosten
eines Lohnbüros gedacht. Die Aufirvandsentschädigung steht zur freien Verfügung; Verve-ndungsnachweise für die Auf-
wandssnbchädigung weldon im Rahmen der Ab.echnung nicht verlangt
Die Leistungen des LWL werden als monatliche Abschlagszahlungen für einän definierten Bewilligungszeitraum gezahlt.

3.



F) Unterstütsung durch Familienmitgtieder

lJi:lT:i11fl?T,[Y"#:J1t-:r,!.,g..1, 
Geschwisrer) ury-y"f:r*ise.ren des behinderten Men-eemeinscnart'döiH:1'r:ff:",r?ä,1"ä',$üil[[."".,iTä**r*i#:l#rin häusricher

31","i:ili'#,:lüTf.l;:,l,lT:t".9-el Lei:lunsen von Famiriermitsriedern, Freunden und Bekannten, diewerden, die sog. 1/3-Regerun;as 
Pllegeseld entsprechend getngtügiger ars vorrangige Leistung anerkannt

Beispiel:

ä1"Ut"",."*j'lrt;: iifg:*rd 
der.P'esekasse beträst,675,00 Euro. Bei der o s. Berechnuns wurdereduzieren 6 322,28.;; ;1't?i'L"J:;i;[ä'fl1:".:s;; xl::i:trui^i*:l id.ä diesen-Betras

Der LWL hat jedoch z.B. die MöolichkFif nrr,,/e i^^ rr4^_-zu berr,icksichtist";.;; ;ä ä::s|i:!?i:ä:3':$;I,ffitT.:rl::-g:: presekasse ars vorrans,se Leistunsder LWL-Anteil um 225,00 euro sözä.2ä i rc0,öö'ä""äiiä)"JiT;',:?, 8il:"S,iW:fiJI "ir,or,t "än
Aus praktischen Grunden hab€.*',.1i;pri*:*inffi "=?!fl :?xxf Fd,litrfi Eli,li',:,::i3,1rf ff 3;#""r,;1";
ü:i*$Ti*" werden musi und dieses;i;fülii;JiliilTü,Jil:';:;ni::flffilf Ji5l*jj-
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G) Arbeitsverträge

Die Arbeitsverträge sind dem LWL vorzulegen. Bestandteil der Arbeitsverträge sollte u.a. sein:

1. Regelungen zum Anspruch auf Erholungsurlaub
2. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall; Nachweis von Krankheitsausfällen der Assistenzkraft
3. Kündigungsregelungen allgemein und aus besonderen Gründen (2.8. längerer stationärer Kran-

kenhausaufenthalUUrlaub des AG); Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei Einstellung der
Zahlung durch den LWL

4. Ferner sollte der Arbeitsvertrag die Mindeststundenzahl pro Monat und die durchschnittliche An-
zahl der Arbeitstage pro Woche enthalten

Zu PunK {. Urlaubaanspruch der Assistenzkraft:

- Der Urlaubsanspruch richtet sich nach dem Bundesurlaubsgesetz. Lt. $ 3 Abs. 1 Burlc beträgt der Ur-
laub mindestens 24 Werktage. Das Urlaubsentgelt richtet sich nach dem durchschnittlichen Arbeitsver-
dienst (2.B. im Durchschnitt werden 4 Stunden pro Tag gearbeitet 4 x 9,00 Euto x 12 Urlaubstage
432,00 Euro Urlaubsgeld)

Berechnungsbeispiele:

6 Arbeitstage pro Woche => 24 Urlaubstage => 4 Wochen Urlaub pro Kalenderjahr
3 Arbeitstage pro Woche => 12 Urlaubstage => 4 Wochen Urlaub pro Kalenderjahr
2 Arbeitstage pro Woche => 8 Urlaubstage => 4 Wochen Urlaub pro Kalenderjahr
1 Arbeitstag pro Woche => 4 Urlaubstage => 4 Wochen Urlaub pro Kalenderjahr
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Zu Punkt.2. LohnforLahlung im Krankheitsfall

;H,,ff-::",n:Hg 
der Lohnfortzahlung sind dem LWL Nachweise vorzuregen, z.B. die r.,nterrasen der

Zu Punkt 3. Kündigungsregelungen aus besonderen Gründen
- bei längerfristigen Abwesenheitszeiten des AG ist eine Urterbrechung der Arbeitsverträge zu vereinba-ren, da der LWL z.B bei ränserfrisrise" k;;i;;"'#*tnanen zulruän.l"i,'äLä"-z"nr"nsen fürffi ff; ifilfli[:,]#axHä-i:ilf#[*ß"".,6lden sino lsomiisi"i ],.j"i-.ri"i,u"itsverträse

Bei einer Abwesenheit von geringerer Dauer ist der durchschnitfliche Arbeitslohn weiter zu zahlen.
- Urlaub des AG

z B der AG macht für 4 w::!:! urlyb und wird nicht durch eine oder mehrere Assistenzkräfte unter_
!1$ffiJ:li"?"d'Jläl:F,'"9 

wird z B' o""r' iä"'ü"p"rtner sichersestert.
Zert ebenfa s Urtaub zu dlHO 

sog. ,,Betriebsferien" anzusehen, 0.f,. äi" Ä."i.t"nzkratt hat in dieser
Eine vergütung der Leistungen des Ehepartners kann - wie bereits oben erwähnt _ nicht erforgen.

t0
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H)Spitsabrechnungen

Die Spitzabrechnungen sind rlagen enthalten: 
dem LWL %-Jährlich vorzulegen- Die spitzabrechnungen solten forgende unter-

I 5:on{:ilT:flfjl,Yip,^g':-.n:"isteten stunden und 
-der sezahtten Lohn, unterschrift AN- oer Nachweis #;i;'i"t^'-Y:l 

genommenen urlaubst'
- dre zahrunsen 

"" di" Mi:3:I119j"g" 'nJ l'"-iäTti,in9 yno das sezahlte urlaubsoeld
- rür Vor- 

""ä r"ir."iiräällil.T,:t'_1.r$:flXT,J;il:"""n 
über die Minrjobzentäre

3chnungsunterlagen vorzulegen

Die vorgelegten Unterlagen werden dann seitens der Mitarbeiterin des LWL geprüft.

Sorrte es zu einer überzahrung gekommen sein, werden von hier forgende schritte eingereitet:
- 

,Prüfung warum überzahlung
yl_",r...?l'ty"S aufgrund wirtsöhaftticher Sparsamkeit:der LWL kann pro Jahr ein"n eonu","hiJ, ;il"ä.. r.den Abrechnungszeitraum ribersteige.; ;ääöffi#1,:90 !,uro nro Jahr oder 5 % der Kosten dierer leweils geringere Betrag.

- 
HL"ii^?,lr':tn. "ufgrund von gerin gerem Hitfeumfano:uer LWL wird den Hilfeber- Die überzahru"n *,,.0;';ii[,fJ#["J^ 

"1?,nln";;?,:ff"",1.J]*:1fi"0:[o *," LE zu erstatten

tl



Erläuterungen zur Nachtbereitschaft (s. Seite I punkt A)

- Die Beheuung des LE während der Nacht kann mit einem sehr unterschiedlichen Zeitaufwand verbun-den sein. Dieser Zeitaufrvand wird auch unterschiedlich vergütet. (12,5 o/o bis 100 o/o des Stundenauf-wands für die Nacht (8 Stunden).
Es wird unterschieden zwischen: Nachtbereitschaft, Nachtwache und Rufbereitschaften.

Nachtbereit3chaft:
Als Nachtbereitschaft istjede nächtliche Dienstleistung zu betrachten, die von ihrer organisationsformher sichersterren kann, dass in küzester Zeit eine Hir;reistung erfotgi. tn uer qeg;r ;iä;;;" durch dieAnwesenheit der Betreuungskraft in den Räumrichkeiten der bitreuön eur"on tE*arraäi.iät
Beispiel: 8 Stunden Nachbereitschaft werden als bedarfsgerecht anerkannt:

2 bis 3 Einsätze pro. Nacht (2. B. Lagern, Toilette-nbegleitung) => 25Vo=2 Sto.ca.4 Einsätze pro Nacht => 50 % = 4 Sto.5 bis 7 Einsätze pro Nacht => 75 % = 6 Sto.

Nachtwache (Anwesenheit ist yor Ort erforderlich => i00 %) => g Std.Die Nachwache zeichnet sich durch eine ständige Dienstleistung der Betreuungskraft gegenüber derbetreuten Person aus.

Rufbereitschaft (zwischen Anruf und EinsaE vor Ort sollten max. 15 Min. liegen)(12,5 oÄ von 8 Stunden =l StdJ
Rufbereitschaften decken Hilfebedarfe, die keine Nachtbereitschaft oder Nachtwache erfordern. In derRegel sind die Bereitschaftskräfte an zentralen PunKen des gesamten Nutzerkreises anwesend undwerden telefonisch über ein Notrufsystem zur Hilfeleistung herangezogen.

t2


